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Zitat von o0Julia0o

Doch diese Remonstration muss dann über die Schulleitung erfolgen. Diese muss diese
dann weiterleiten. Sie könnte das auch nicht tun.

Wir leben in einem Rechtsstaat. Natürlich leitet sie weiter, was du auf dem Dienstweg
einreichst. Datum auf den Erhalt kannst du dir auch geben lassen.

Zitat von o0Julia0o

...

Kennt Ihr Wege, wie man die Schulleitung versetzen lassen kann? Ich sag mal, wenn ca.
80% des Kollegiums dafür wären. Wie kann man sich sonst wehren?

Naja, das Kollegium kann sich schon an die Behörde wenden und um Unterstützung bitten. Aber
ich wäre mir nicht so sicher, dass du 80% Unterstützung bekommst. Mit dem
Videokonferenzenproblem wirst du allein auf weiter Flur stehen, wenn es darauf ankommt.

Beiße halt in den sauren Apfel und wechsle die Arbeitsstelle. Was willst du dich verkämpfen und
krankärgern? Im Zweifel gehst du, nicht dein Chef. So ist die Welt.
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